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§ 16 Zulassung zum Bachelorstudiengang ,,Angewandte Theologie*

(1) Zu einem Studium in Bachelorstudiengang Angewandte Theologie ist berechtigt, wer die Zulas-
sungsvoraussetzungen gemaf §§ 2 und 3 sowie die besonderen Bestimmungen gemal §16
Absatz 2 ff. erfillt. Eine weitere Zulassungsvoraussetzung fir den Studiengang ist gemaf § 3
Absatz 2 Nr. 1 der Nachweis Uber die Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren.

(2) Die Zulassung zum Studiengang erfolgt gemag § 5 Absatze 3, 4 und 5.

(3) Die Zulassung zu einem Probestudiums im Studiengang ist gemafR § 2 Absatz 3 Satz 3 schrift-
lich zu beantragen. Zu einem Probestudium im Studiengang ist berechtigt, wer
1. eine mindestens zweijahrige, dem angestrebten Studiengang fachlich entsprechende Be-

rufsausbildung abgeschlossen hat,

2. eine Berufserfahrung von bis zu drei Jahren in dem im angestrebten Studiengang fachlich
entsprechenden Bereich nachweist; in besonders begriindeten Einzelfallen kann auch beim
Nachweis einer mehrjahrigen herausgehobenen oder inhaltlich besonders anspruchsvollen
Tatigkeit zu einem Probestudium in einen dieser Tatigkeit fachlich entsprechenden Studien-
gang zugelassen werden,

3. einen schriftlichen Nachweis Uber ein Beratungsgesprach an der Hochschule vorlegt.

Die Zulassung zum Probestudium erfolgt gemaf § 5 Absatze 3, 4 und 5.

(4) Die Zulassung zum Studiengang ist gemaf der §§ 5 Absatz 7, 8 Absatz 4 und 12 zu versagen.

Die besonderen Bestimmungen des § 16 der Ordnung zur Regelung von Hochschulzulassungs-
und Auswahlverfahren treten zum 01.03.2025 in Kraft.

07.05.2025 | Bearbeitung: Hartmeyer, Weidenfelder | Freigabe: Senat | Version: 1.0 | SK: 2 .
Dateiname: Zulassungsordnung KH Freiburg § 16 BA Angewandte Theologie.pdf | Seite 14 von 28



	Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
	§ 3 Zulassungsvoraussetzungen für Bachelorstudiengänge
	§ 4 Zulassungsvoraussetzungen für Masterstudiengänge
	§ 5 Allgemeine Bestimmungen zum Zulassungsverfahren
	§ 6 Bewerbung und Bewerbungsfristen
	§ 7 Auswahlverfahren, Ranglisten und Vergabeverfahren
	§ 8 Zulassung in ein höheres Fachsemester
	§ 9 Wiederaufnahme eines Studiums nach Unterbrechung
	§ 10 Ausländische Gast-Studierende (Incomings)
	§ 11 Gasthörer*innen und Hochbegabte
	§ 12 Zurückweisung von Zulassungsanträgen
	§ 13 Zulassungs- und Ablehnungsbescheid
	§ 14 Inkrafttreten

	Besondere Bestimmungen für Bachelor- und Masterstudiengänge
	§ 15 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Angewandte Pflegewissenschaft“
	§ 16 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Angewandte Theologie“
	§ 17 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Berufspädagogik im Gesundheitswesen“
	§ 18 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Heilpädagogik / Inclusive Education“
	§ 19 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Management im Gesundheitswesen“
	§ 20 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“
	§ 21 Zulassung zum Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit + (berufsbegleitend)“
	§ 26 Zulassung zum Masterstudiengang „Angewandte Gerontologie“ (Verbundmaster)
	§ 27 Zulassung zum Masterstudiengang „Bildung im Gesundheitswesen / Education in Health Care“
	§ 28 Zulassung zum Masterstudiengang „Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter / Klinische Heilpädagogik“
	§ 29 Zulassung zum Masterstudiengang „Kunsttherapie / Art Therapy“
	§ 30 Zulassung zum Masterstudiengang „Management und Führungskompetenz“




